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 Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern ergänzen die 
Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen, 
EnFK. Die Vollzugshilfen des Kantons Luzern gehen den 
Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen 
vor. 

 Die Vollzugshilfen enthalten zusätzliche Erläuterungen und 
teilweise Erleichterungen und sollen einen einheitlichen, 
einfachen Vollzug der energetischen Vorschriften im 
Gebäudebereich unterstützen. 

 In den Vollzugshilfen sind abweichende Regelungen zu den 
Vollzugshilfen der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen 
EnFK enthalten (vgl. insbesondere Teil F). 
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B.1 Formulare 

 Aktuelle Formulare siehe: www.endk.ch oder 
www.energie-zentralschweiz.ch 

 Kantonsformular EN-LU siehe: www.endk.ch 
oder www.energie-zentralschweiz.ch 



B.2 Pläne 

 Aktuelle Ausführungspläne (Grundrisse, 
Schnitte und Fassaden, evtl. Detailskizzen) 
in einem üblichen Massstab (in der Regel 
1:20, 1:50 oder 1:100) 

 In den Plänen müssen die Konstruktionen 
erkennbar sein 

 Der Verlauf der thermischen Gebäudehülle 
(Bilanzperimeter) ist im Grundriss 
darzustellen. 



B.2 Pläne 

 Bei Umbauten oder Sanierungen sind 
 bestehende Bauteile schwarz 
 neue Bauteile rot 
 abzubrechende Bauteile gelb 
darzustellen. 

 
 Bei Umbauten oder Sanierungen sind neue 

Wärmedämmungen in den Plänen darzu-
stellen. 
 



B.2 Pläne 

 Beim Systemnachweis sind alle Ausmass-
berechnungen in den Plänen einfach 
nachvollziehbar zu dokumentieren: 
 Energiebezugsfläche 
 Bauteilflächen 
 Wärmebrücken. 

 
 Beispiel Ausmassberechnung siehe auch: 

www.energie-zentralschweiz.ch 



B.2 Pläne – Beispiel Grundriss 



B.2 Pläne – Beispiel Fassade 



B.3 Weitere Unterlagen 
 
 Berechnung Heizwärmebedarf Qh 
 Berechnungen oder Bestimmung von: 
 U-Werten (opake und transparente Bauteile) 
 ψ-Werten 
 χ-Werten 

Beispiel: Checkliste Wärmebrücken, Version Dez. 2010 
Download unter: www.endk.ch 



B.3 Weitere Unterlagen 

Falls nicht Standardwerte bzw. Werte aus Tabellen der 
Norm SIA 380/1, der Dokumentation SIA D 0221 oder 
aus den kantonalen Vollzugshilfen verwendet werden, 
sind nachvollziehbare Berechnungen bzw. Nachweise 
beizulegen, beispielsweise: 
 Berechnung Reduktionsfaktoren für Wärmeverluste 

von Bauteilen gegen unbeheizte Räume oder gegen 
Erdreich (b-Faktoren) 

 g-Wert Verglasungen 
 U-Wert Fensterrahmen 
 Verschattungsfaktor FS1, Horizont etc. 
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